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Bundesamts für Flugsicherung verschiedene Flugrouten, die vermutlich weitere Entlastungen 
für die Bevölkerung ermöglicht hätten, nicht in Betracht gezogen werden. Das Bundesauf-
sichtsamt für Flugsicherung (BAF) hatte dem Brandenburger Ministerium für Infrastruktur 
und Landwirtschaft (MIL) drei Routenvorschläge vorgelegt, die nur mit einer Einschränkung 
des unabhängigen Parallelbetriebs möglich wären, darunter auch die Route über die Gosener 
Wiesen.  
 
Wie aus dem Schriftwechsel des BAF und des Brandenburger Infrastrukturministeriums 
hervorgeht, schieben sich beide Behörden die Zuständigkeit für die Einschränkung des „voll-
ständig parallel-unabhängigen Betriebs“ gegenseitig zu. Mit dieser Entscheidung steht oder 
fällt auch die Notwendigkeit, den Müggelsee zu überfliegen. 
 
Das Land Berlin muss daher jetzt gemeinsam mit dem Brandenburger Infrastruktur-
ministerium und der Flughafengesellschaft gegenüber dem Bundesaufsichtsamt für Flug-
sicherung (BAF) klarstellen, dass der unabhängige Parallelbetrieb höchstens in den Spitzen-
zeiten notwendig ist. Damit würde noch vor Inkrafttreten der Flugroutenverordnung Ende 
Mai 2012 eine Alternativroute zum Überflug des Müggelsees möglich.  
 
Der unabhängige Parallelbetrieb ist keinesfalls über die gesamte Betriebszeit notwendig, 
sondern maximal in den Spitzenzeiten. Dahingehende Aussagen sind sowohl vom zu-
ständigen Staatssekretär im Brandenburger Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 
als auch vom Regierenden Bürgermeister von Berlin getroffen worden.  
Bei einem abhängigen Parallelbetrieb könnte beispielsweise die vom Berliner Senat im 
September 2011 in die Fluglärmkommission eingebrachte Alternative zur Müggelseeroute 
ernsthaft geprüft und mindestens außerhalb der Spitzenzeiten angewandt werden. Das UBA 
hat diesen Routenvorschlag in seiner lärmfachlichen Bewertung unterstützt und ihr ein offen-
sichtlich beträchtliches Lärmminderungspotenzial bescheinigt. 
 
Mit der Zulassung eines abhängigen Parallelbetriebs außerhalb der Spitzenzeiten könnte, 
ohne den Planfeststellungsbeschluss in Frage zu stellen und ohne Kapazitätsein-
schränkungen, eine erhebliche Lärmschutzoptimierung erreicht werden. 
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